
Einrichtungsbezogene Impfpflicht 

Im Zusammenhang mit der vom Bundestag im Dezember beschlossenen Änderung des 

Infektionsschutzgesetztes durch Einfügung des § 20a IfSchG, der zu einer sogenannten 

„einrichtungsbezogenen Impfpflicht“ führt, sind zahlreiche Fragen an uns herangetragen worden, 

was diese Impfpflicht für Konsequenzen für die Praxis der Einrichtungen hat. 

Anders als bei der „Masernimpfpflicht“ formuliert das Gesetz kein automatisches Betätigungsverbot 

für Bestandsmitarbeitende (zum Betätigungsverbot bei fehlender Masernimpfung s. § 20 Abs. 9 

IfSchG). 

Zunächst führt § 20 a IfSchG in Absatz 1 aus, dass die Mitarbeitenden in den genannten 

„Einrichtungen oder Unternehmen“ tätig sind, geimpfte oder genesene Personen i.S.v. § 2 Nr. 2 od. 

Nr. 4 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung sein müssen.  

Es wird grundsätzlich auf die Einrichtung oder das Unternehmen insgesamt abgestellt. 

Ausgenommen sind daher Konstellationen, in denen jeglicher Kontakt zu den gefährdeten 

Personengruppen oder den Mitarbeitenden, die einen direkten Kontakt zu diesen Personengruppen 

haben, vollständig ausgeschlossen werden kann (bspw. räumlich abgetrennte 

Verwaltungsabteilungen von ambulanten Pflegediensten o.ä.).  

Auf die Art der Beschäftigung (Arbeitsvertrag, Leiharbeitsverhältnis, Praktikum, Ehrenamt etc.) 

kommt es dabei nicht an. Das bedeutet, dass unter die einrichtungsbezogene Impfpflicht alle in einer 

Einrichtung oder einem Unternehmen anwesenden Personen fallen, die dort „tätig“ werden, und 

zwar nicht nur „zeitlich ganz vorübergehend“, sondern über einen längeren Zeitraum. Darunter fallen 

bspw. auch rechtliche Betreuerinnen und Betreuer, Personen der Heimaufsicht, (externe) Personen 

die Handwerksleistungen erbringen aber nicht z.B.  Personen die Post zustellen oder  die 

ausschließlich außerhalb der Einrichtung am Gebäude Arbeiten durchführen.  

Der Impfnachweis ist nach § 2 Nr. 3 SchAusnahmV ein Nachweis über eine „vollständige 

Schutzimpfung“. 

Nach derzeitigem Stand (BZgA) gelten als vollständig geimpft Personen, die alle notwendigen 

Impfungen erhalten haben. Sie haben entweder eine erforderliche Zweitimpfung erhalten oder 

wurden mit einem Impfstoff geimpft, der auch bei einmaliger Impfung den vollen Impfschutz bietet. 

Diesen Status erlangt man 14 Tage nach Vollendung der Impfserie. 

Während in § 20 a Abs.3 IfSchG geregelt ist, dass Mitarbeitende , die ab dem 16.3.2022 in der 

Einrichtung oder dem Unternehmen tätig werden sollen, nicht beschäftigt werden dürfen 

(Beschäftigungsverbot), normiert § 20 a Absatz 2 für Beschäftigte, die vor dem 16. 3.2022 in der 

Einrichtung tätig sind (Bestandsmitarbeitende) lediglich die Verpflichtung diesen Status der 

Einrichtungs- bzw. Unternehmensleitung bis zum Ablauf des 15.03.22 entsprechend nachzuweisen. 

Wird dieser Nachweis bis zum genannten Datum nicht erbracht, hat die jeweilige Leitung das 

zusammen mit personenbezogenen Daten der zuständigen Behörde (i.d.R. dem Gesundheitsamt) 

mitzuteilen.  

In diesem Zusammenhang besteht kein automatisches Betätigungsverbot mit evtl.  weiteren 

arbeitsrechtlichen Konsequenzen wie z.B. Entfall der Entgeltzahlungspflicht. 

Allenfalls könnte man wegen Nichtvorlage des geforderten Nachweises über eine Abmahnung 

nachdenken. 



Weitere Konsequenzen sind erst dann zu ziehen, wenn die Behörde reagiert und gegenüber der 

genannten Person entweder ein Betretungsverbot für die Einrichtung oder auch ein 

Betätigungsverbot ausspricht. Die Entscheidung über ein Betretungs- bzw. ein 

Beschäftigungsverbotes ist in das Ermessen des Gesundheitsamtes gestellt (das Gesundheitsamt 

„kann“ das Betreten oder die Tätigkeit untersagen). Es bleibt abzuwarten, ob die Ämter in der Lage 

und bereit sind zeitnah entsprechend zu reagieren. 

Selbstverständlich kann in der Einrichtung / dem Unternehmen ein aus dem Hausrecht resultierendes 

Betretungsverbot für nichtimmunisierte Personen - auch für Mitarbeitende - ausgesprochen werden. 

Ein solches arbeitgeberseitiges Betretungsverbot - ohne eine behördliche Anordnung - entbindet 

aber nicht von der Entgeltzahlungspflicht! 

Bei einem Betretungsverbot durch das Gesundheitsamt ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob eine 

Homeoffice-Regelung möglich ist. Ist eine solche Möglichkeit nicht gegeben, ist die Erbringung der 

geschuldeten Arbeitsleistung nicht möglich und der Dienstgeber schuldet dann auch kein Entgelt. 

Der Entgeltanspruch entfällt auch, wenn die zuständige Behörde ein Betätigungsverbot ausspricht. 

Ausdrücklich sei nochmals darauf hingewiesen, dass das Gesetz die Impfpflicht nicht 

berufsgruppenbezogen sondern einrichtungsbezogen regelt (s.o.). 

Dienstgeber sollten die Mitarbeitenden rechtzeitig auf die Gesetzeslage und die darin geregelten 

Nachweispflichten hinweisen. Für den Fall, dass der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin keinen Impf- oder 

Genesenennachweis oder einen Kontraindikationsnachweis vorlegen kann, sollten sie darüber hinaus 

auch auf die Verpflichtung hinweisen, dass sie im Falle der Verhängung eines amtlichen Betretungs-

bzw. Beschäftigungsverbotes unverzüglich den Arbeitgeber informieren müssen. 

 


